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KOMMENTAR 23.05.2016 | Klaus Müller

Billig reicht nicht
Niedrige Preise sind kein Argument für TTIP und Co.
Aus Verbrauchersicht müssen Goldstandards vereinbart
werden.

Handelsabkommen wie die Handels- und Investitionspartnerschaft
TTIP zwischen der EU und den USA sind ein verbraucherfreundliches
Abkommen, wenn sie dazu führen, dass Preise sinken und das Angebot in
den Geschäften steigt. Diese Argumentation wird von der
Bundesregierung und der Europäischen Kommission vorgetragen, um die
Vorteile eines Handelsabkommens für Verbraucherinnen und
Verbraucher zu unterstreichen. Ähnlich hat sich in der vergangenen
Woche <link schwerpunkt-des-monats welchen-welthandel-wollen-wir
artikel detail mehr-gute-jobs-1424>an dieser Stelle auch der Leiter des ifo
Zentrums für Außenwirtschaft, Gabriel Felbermayr, geäußert. TTIP sei
eine gute Sache für Verbraucher, weil Preissteigerungen durch mehr
Wettbewerb gedeckelt würden und Unternehmen durch einen stärkeren
Innovationsdruck ihre Produkte verbessern müssten, um weiterhin am
Markt bestehen zu können.

Das Preisargument überzeugt nicht
Unbestritten ist: Handelsabkommen können in einigen
Produktkategorien ein breiteres Angebot und geringere Preise nach sich
ziehen. Das ist ein wichtiger Aspekt von Handelsabkommen vor allem
für jene Verbrauchergruppen, die auf jeden Euro achten müssen.
Trotzdem reicht das Preisargument allein für einen Verbraucherschützer
nicht aus.

Doch schauen wir uns die Argumente im Detail an. Da ist zum einen der
unterstellte Vorteil geringer Preise: Eine aktuelle vorläufige
Nachhaltigkeitsprüfung des TTIP-Abkommens im Auftrag der
Europäischen Kommission kommt genau zu einer gegenteiligen
Einschätzung. Dort heißt es, dass TTIP voraussichtlich nicht zu
niedrigen, sondern zu geringfügig höheren Verbraucherpreisen führen
wird. Auch wenn gleichzeitig die Löhne steigen sollen – die Gleichung
„Mehr Handel = geringere Preise“ scheint nicht aufzugehen. Ein für die
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Legitimation des Abkommens so wichtiger Aspekt sollte in jedem Falle
evident sein und nicht etwa zu einer Glaubensfrage werden.

Auch wenn gleichzeitig die
Löhne steigen sollen – die
Gleichung „Mehr Handel
= geringere Preise“ scheint
nicht aufzugehen.

Befürworter von TTIP wie Felbermayr
tragen vor, der Abbau von Handelsbarrieren
wie etwa Zöllen, würde den Wettbewerb
beleben und sei deshalb ebenfalls klar im
Sinne der Verbraucher. Doch selbst wenn
der Abbau von Zöllen und anderen
technischen Handelsbarrieren zu einer
Belebung des Handels und zu direkten
Einsparungen bei Unternehmen führt, ist
noch lange nicht garantiert, dass diese auch
an Verbraucher weitergegeben werden. Dies
zeigte schon 2015 eine Untersuchung des
Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)
zur Weitergabe des niedrigen Ölpreises an
deutsche Verbraucher. Diese hatte klar
ergeben, dass Ersparnisse der Unternehmen
durch niedrige Rohstoffpreise eben nicht an
die Konsumenten weitergereicht wurden.
Ähnliches hat The Economist kürzlich in
einer umfassende Analyse des US-
amerikanischen Marktes herausgefunden: In
vielen Sektoren stieg der
Unternehmensprofit stark an, Gewinne
wurden jedoch auch dort nicht an
Verbraucher oder Arbeitnehmer
weitergegeben. Ein Grund hierfür ist die
immer stärkere Konzentration von Märkten
und die damit verbundene Marktmacht der
Unternehmen – ein globales Phänomen, das
nicht nur in den USA zu finden ist.

Zielmarke nachhaltiges Wirtschaften
Nun zum angeblichen Vorteil niedriger Preise: Selbst wenn TTIP
schließlich zu geringeren Verbraucherpreisen führen sollte, ist das kein
hinreichendes Pro-TTIP-Kriterium, da sind sich
Verbraucherorganisationen in Deutschland, Europa und den USA
weitgehend einig. Fairer Wettbewerb in Verbrauchermärkten,
nachhaltige Produktionsweisen, eine klar verständliche
Produktkennzeichnung, die Möglichkeit zur Durchsetzung von
Verbraucherrechten sowie eine gute Bildung gerade für junge
Verbraucher gehören ebenfalls zu einem modernen Marktgeschehen. Aus
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der Perspektive der Verbraucherschützer wäre es also unsinnig, eine
Zustimmung zu Handelsabkommen allein auf Grundlage niedriger
Preise und hoher Produktauswahl zu treffen.

Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, da Handelsabkommen immer
mehr auch Regulierungsabkommen sind. Es geht nicht mehr allein um
einen Abbau von Zöllen und einer Vereinfachung von transnationalem
oder gar globalem Handel. Vielmehr geht es um eine Angleichung von
Standards und Regulierungen. Und hier kommt wieder die
Verbraucherpolitik ins Spiel: Viele Gesetze, die dem Schutz der
Verbraucher dienen, können aus einer handelspolitischen Perspektive als
„Handelshemmnis“ klassifiziert werden. Deshalb sagt auch der
Verbraucherzentrale Bundesverband: Freihandel ja, aber bitte nicht auf
Kosten der Verbraucher. Geltende Schutzstandards dürfen nicht als
Handelshemmnis umdeklariert werden.

Verbraucherschutz ist kein
Handelshemmnis
Einige Beispiele: Eine Kennzeichnung von Fleischprodukten, die darüber
Auskunft gibt, wo die Tiere geboren, gemästet und geschlachtet wurden,
wird von einer großen Mehrheit der europäischen Verbraucher
unterstützt. Eine solche Herkunftskennzeichnung wurde auch in den
USA eingeführt, die daraufhin jedoch prompt von der kanadischen
Regierung verklagt wurden. Die Kennzeichnung sei eine „verdeckte
protektionistische Maßnahme“ – eine Argumentation, die von der
Welthandelsorganisation (WTO) bestätigt wurde. In einem weiteren
Fall wurde auf der Grundlage der WTO-Vereinbarungen die
Europäische Union von Peru verklagt, weil in der EU nur eine spezielle
Fischart den Namen „Sardine“ tragen darf. Peru verstand dies als
Diskriminierung. In der Folge wurden in der EU die strengeren
Kennzeichnungspflichten gelockert, um mehr Fischarten den Titel
„Sardine“ zukommen zu lassen. Diese Beispiele zeigen, dass
Verbraucherinteressen gegenüber Handelsinteressen oftmals den
Kürzeren ziehen. Wenn aber verbraucherschützende Regulierung durch
Handelsabkommen eingeschränkt oder gar verhindert wird, verliert der
europäische Verbraucherschutz insgesamt.

Viele Gesetze, die dem
Schutz der Verbraucher
dienen, können aus einer
handelspolitischen
Perspektive als

Zurzeit verhandelte Abkommen wie TTIP
werden auf politischer Bühne gerne als neuer
„Goldstandard“ bezeichnet, die neue
Benchmarks im Welthandel setzen würden
und den Verbraucherschutz unangetastet
oder gar steigen lassen. So sagte der
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„Handelshemmnis“
klassifiziert werden.

amerikanische Präsident Barack Obama
kürzlich anlässlich seines Besuches der
Hannover Messe: “The answer is to learn
from the past and to trade the right way,
with high standards for workers, and
consumers, and the environment. And that’s
the kind of trade that we’re pursuing in this
partnership.” Auch Kanzlerin Angela
Merkel unterstrich schon 2014: „Die EU hat
[bei früheren Handelsabkommen] jedes Mal
ein Mehr an Umweltschutz, ein Mehr an
Verbraucherschutz herausgehandelt“.
Nimmt man diese Aussagen beim Wort,
bleibt festzuhalten: Es kann bei modernen
Handelsabkommen nicht mehr nur noch
darum gehen, freie Märkte um jeden Preis zu
schaffen, sondern um einen sinnvollen
Mehrwert für unsere Gesellschaften. Wenn
also Preissenkungen durch
Handelsabkommen mit niedrigeren
Arbeitnehmer- oder Umweltstandards in
den Herkunftsländern erkauft werden, ist
dies nicht im Interesse einer nachhaltigen
Wirtschaftsordnung. Der europäische
Verbraucherschutz setzt sich deshalb für
einen nachhaltigen Konsum ein, damit
künftige Generationen dasselbe Angebot zu
einem fairen Preis vorfinden können.

Rote Linie Verbraucherschutz
Handelsabkommen müssen sich also aus Verbrauchersicht an folgenden
Punkten messen lassen: Setzen sie klare rote Linien, damit Regeln des
Verbraucher-, des Arbeitnehmer- und des Umweltschutzes vor reinen
Gewinninteressen stehen? Garantieren sie die Durchsetzung von
Verbraucherrechten im transnationalen Raum? Haben sie den Mut zur
Erkenntnis, dass in einigen Bereichen, die über stark unterschiedliche
Schutzphilosophien verfügen, eine Harmonisierung von Standards
schlicht nicht möglich ist? Schreiben sie klare Regeln fest, damit der
Schutz personenbezogener Daten auch im internationalen Handel
gesichert ist? Bekommen Investoren keinen Vorrang vor Interessen des
Allgemeinwohls? Kurzum: Werden Verbraucherrechte wirklich ernst
genommen? Handelsabkommen mit einem solchen Anspruch brauchen
zum einen keine Geheimverhandlungen. Das Vertrauen von
Verbrauchern in globale Produktions- und Lieferketten würde gestärkt.

http://www.n-tv.de/politik/Kirche-und-Gruene-haben-noch-Fragen-zu-TTIP-article12849001.html
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Zum anderen würden sie sie Standards nicht nur erhalten, sondern zum
Maßstab machen und ausbauen.

Deswegen sind hohe Standards, die am Gemeinwohl und damit am
Verbraucherschutz orientiert sind, die Treiber verbraucherfreundlicher
Handelsabkommen. Sie sind letztlich Kernvorteile von
Handelsabkommen aus Verbrauchersicht. Deshalb wären die Definition
und Verankerung echter Goldstandards das entscheidende Pro-TTIP-
Argument – und nicht niedrigere Preise. Wenn, wie zu erwarten ist, die
TTIP-Verhandlungen an die Nachfolgerin oder den Nachfolger von
Präsident Obama übergeben werden, dann wäre das eine Chance auf ein
in diesem Sinne erweitertes Verhandlungsmandat.

Klaus Müller
Berlin
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WAEVEIT schrieb am 24.05.2016

Müllers Beitrag ist der sachlichste zum Thema seit
langem. Danke! Drei Kommentare: 1. vertrauliche
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Verhandlungen sind sinnvoll und vorteilhaft, sofern
ausreichend Zeit für die breite Erörterung der Ergebnisse
verfügbar ist. 2. Die USA dürften der am besten geeignete
Partner für Abkommen sein, die Arbeitnehmerrechte
schützen - sie machen das intensiver als die EU. Das ist
das Ergebnis einer Studie der ILO zu Handelsabkommen
der EU und der USA. Die ILO steht nicht unter dem
Verdacht der Gewinnorientierung. 3. Unterschiedliche
Standards können parallel existieren, wenn dem
Verbraucher die zur Entscheidung nötigen
Informationen verfügbar sind: wer peruanische Sardinen
(oder Gen-Soja!!) essen möchte, möge es tun.

andreas losert schrieb am 24.05.2016

Billig reicht in der Tat nicht. Die aufgeklärten
Verbraucher von heute wissen schon längst, dass z.B. das
Totalherbizid Glyphosat weder durch die Bayer
Übernahme des US Konzerns Monsanto, noch durch die
Unterschrift zu TTIP gesünder werden wird für Mensch
und Natur. Also es geht bei internationalen
Handelsabkommen viel mehr darum, dass eindeutig im
Vorfeld klargestellt wird, welche Handelsprodukte von
heute, zukünftig auf keinen Fall in alle Welt verbreitet
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werden dürfen. Die vertraglichen eingebauten
Freihandels-Schwachstellen der über 3000 bilateralen
Investitions- / WTO Nachfolgeabkommen haben sogar
über die Auswirkungszeit indirekt und direkt zu dem
Erfordernis eines ersten UN-Weltnothilfegipfel geführt.
Es geht mit dem Thema Welthandel 4.0 somit um
Richtungsentscheidungen.

Galgenstein schrieb am 24.05.2016

Wenn es darum geht gemeinsame hohe Standards zu
definieren: daran wird TTIP sicherlich nicht scheitern.
Gegenwind bekommt das Abkommen vor allem von
jenen, die Freihandel per se als schädlich empfinden. Nur
wem schadet er eigentlich? In erster Linie jenen, die in
abgeschotteten Märkten sich auf diese Weise
Konkurrenten vom Hals halten konnten. Verdienen
diese unseren Schutz und wenn ja warum?
In bestimmen Bereichen, wie z.B. der Zulassung von
Autos oder Medikamenten würden gerade die kleineren
Hersteller profitieren. Statt zweier, stehen sie nur noch
vor einem Zulassungsverfahren. Gerade in diesen
Bereichen sind die Kosten der Zulassung enorm.
Bis dato habe ich noch kein wirklich überzeugendes,
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rational und nicht emotional begründetes Argument
gegen TTIP oder CETA gefunden.

paul schrieb am 24.05.2016

TTIP wird für europa ja wohl zum grössten dauerklotz
an jedem bein, und dies nur zu gundsten der USA, denn
die usa haben bisher noch niemals irgend jemandem
einen vertrag angeboten, der andern grosse vorteile
(wenn überhaupt) bringen könnte.
schauen wir doch zuerst einmal das soziale gefüge in den
USA an, wo sie der grösste teildes volkes keine
angemessene krankenversorgung leisten kann, weil die
gute medizin, schlicht den reichen vorbehalten ist.
um in den USA über die runden kommen zu können,
müssen sehr sehr viele 2-3 Jobs haben, um sich und den
kindern nur gerade das notwendigst leisten zu können.
WOLLEN WIR DAS ?

nach der vereinbarung des NAFTA - abkommens
konnten reiche amis und konzerne noch viel reicher
werden, vor allem zu lasten mexikos. WOLLEN WIR
DAS ? NIEMALS !
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Manfred Groh schrieb am 26.05.2016

Hört sich ja gut an, Ihr Ansatz. Dem würde ich auch
sofort zustimmen. Er ist jedoch, mindestens in der
gegenwärtigen Situation, Träumerei. Realistisch ist z.B.
der Anspruch der amerikanischen Farmer, ihre Produkte
ohne Änderung der Produktion (Tierhaltung ist was
anderes) in EU zu verkaufen. Sie fordern, dass wir ihre
Standards vorbehaltlos anerkennen. Das ist genau der
Race to the bottom, gegen den Sie in Ihrem Artikel
schreiben.
@ Galgenstein: Dies ist ein Gegenargument nach Ihren
Kriterien. Und der Regulierungsrat wird in unsere
Parlamente hineinregieren. Verlieren werden alle, bis auf
die paar Unternehmer, die sich die zweite Abnahme
sparen können. Die Umrüstung eines amerikanischen
Fahrzeugs für den europäischen Markt kostet 1500 €. Ich
denke, das sollte die Demokratie uns wert sein.

Greter schrieb am 28.05.2016

Instatt "the Europeen Angst" sollte man eine Auflistung
machen wo die US- Regeln besser als die europäischen sin
und dann wird man sehen, dass wir auch Vorteile haben
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werden. Ich meine, dass die Verbraucher gegenüber
Banken und Firmen dort viel besser geschützt sind als
hier und dort ist auch die Klagemöglichkeiten besser.. Es
ist verwunderlich, dass die Verbraucherverbände den
Abgasschmu nicht entdeckt hat, den in USA ist alles
angeblich schlechter. Und noch einen Punkt, lieber ein
Chlorhähnchen als ein Salmonellen versufftes. Ein
Experiment im Herbst: Von 3 Hähnchen aus dem US-
PX und 3 Hähnchen aus Deutschland konnte man
keinen Geschmacksunterschied feststellen!
Dies heisst aber nicht, dass nicht vieles verbessert werden
muss. Ist private Schiedsgerichte nicht eine deutsche
Erfindung?

Zum Seitenanfang


